
Zu empfehlen ist, in stärkerem Maße als bisher Ver
treter der Arbeitskollektive und — wenn für den Ju
gendlichen ein Betreuer vorgesehen ist — auch diesen zu 
den Komplexeinschätzungen hinzuzuziehen. Hierdurch 
wird ihnen bereits in Vorbereitung auf die Hauptver
handlung die notwendige Kenntnis über die Persönlich
keitsentwicklung und die Erziehungsverhältnisse des 
Jugendlichen vermittelt, die sie für die künftige Mit
wirkung bei der Erziehung des Jugendlichen brauchen, 
so daß insoweit keine besondere Arbeit der Gerichte 
bzw. der Organe der Jugendhilfe mehr erforderlich 
wäre. Es ist auch zu überlegen, ob nicht in den Fällen, 
in denen bereits im Ermittlungsverfahren Jugendbei
stände aus dem Lebensbereich des jugendlichen An
geklagten gewonnen werden, diese ebenfalls zu den 
Komplexeinschätzungen hinzugezogen werden sollten.

Zusammenwirken der Gerichte mit Jugendbeiständen

Das Recht der jugendlichen Straftäter auf Verteidi
gung wird von den Gerichten durch Beiordnung von 
Jugendbeiständen und in den erforderlichen Fällen 
durch Beiordnung eines Verteidigers gewährleistet (§ 72 
StPO).
Die Vorsitzenden der Strafkammern unterstützen die 
Arbeit der Jugendbeistände in der Regel dadurch, daß 
.mit ihnen die Verhandlungstermine besprochen und 
Sprechgenehmigungen erteilt werden, wenn sich jugend
liche Beschuldigte in Untersuchungshaft befinden. In 
der Regel' werden auch die rechtlichen Probleme der 
Strafsache eingehend erläutert
Viele Jugendbeistände bereiten sich besonders gründ
lich auf ihre Aufgaben vor, indem sie mit dem Jugend
lichen, dessen Eltern, der Schule oder dem Betrieb Ver
bindung aufnehmen. Zumeist nehmen die Jugend
beistände aber erst unmittelbar vor dem Termin zur 
Hauptverhandlung mit dem Jugendlichen und dessen 
Erziehungsberechtigten Kontakt auf, so daß sie die Ent
wicklung des Jugendlichen — abgesehen von der vorhe
rigen Akteneinsicht — im wesentlichen erst während der 
Verhandlung kennenlemen. Deshalb sollte der Jugend
beistand möglichst bereits im Ermittlungsverfahren be
stellt werden, um bessere Voraussetzungen für seine 
Mitwirkung in der Hauptverhandlung und zur Gewähr
leistung des Rechts auf Verteidigung zu schaffen. Von 
Jugendbeiständen wurde empfohlen, nach entsprechen
der Vereinbarung mit ihnen den Jugendlichen und den 
Eltern mit der Ladung zur Hauptverhandlung einen 
Termin mitzuteilen, an dem eine Aussprache zwischen 
dem Beistand, dem Jugendlichen und den Eltern statt
finden kann. Diese Aussprache sollte möglichst nicht im 
Gerichtsgebäude durchgeführt werden, um eine das ge
genseitige Vertrauen und die Aufgeschlossenheit des 
Jugendlichen fördernde Atmosphäre zu schaffen.
Unsere Untersuchungen ergaben, daß nur solche Bürger 
als Jugendbeistände tätig werden sollten, die über päd
agogische Grundkenntnisse verfügen, mit den Besonder
heiten des Jugendalters vertraut sind und gewisse 
Grundkenntnisse auf dem Gebiet des Strafrechts haben. 
Ausgehend davon wird es für richtig gehalten, daß sich 
alle Kreisgerichte einen festen Kreis von Beiständen 
schaffen und sie für die Erfüllung ihrer Aufgaben be
fähigen. Zu diesem Zweck sind — was bisher nur spora
disch geschehen ist — regelmäßige Schulungen der Ju
gendbeistände erforderlich. Die Beistände sollen zu den 
Schöffenschulungen, die sich mit- strafrechtlichen Pro
blemen befassen, hinzugezogen werden; darüber hinaus 
ist es erforderlich, mit ihnen in größeren Abständen die 
grundlegenden materiell-rechtlichen und prozeßrecht
lichen Normen zu behandeln, die in den Verfahren gegen 
Jugendliche besonders zu beachten sind. Dadurch wer

den die Jugendbeistände besser in die Lage versetzt, 
ihre prozessualen Rechte voll wahrzunehmen.
Gute Arbeitsergebnisse im Zusammenwirken mit den 
Jugendbeiständen gibt es beim Kreisgericht Neubran
denburg. Hier besteht ein fester Kreis von 14 Jugend
beiständen. Unter ihnen befinden sich Erzieher, Lehrer, 
Lehrausbilder und andere pädagogisch erfahrene Lei
ter von Kollektiven. Das Kreisgericht führte erstmals 
im Juni 1973 eine Schulung der Jugendbeistände durch. 
Sie wurde von den Teilnehmern als große Hilfe für die 
Lösung ihrer Aufgaben eingeschätzt. Es wurde empfoh
len, derartige Veranstaltungen regelmäßig durchzu
führen.

Zusammenwirken der Gerichte mit gesellschaftlichen 
Organisationen und Betreuern
Das Gericht muß bereits im Eröffnungsverfahren die 
erforderlichen konkreten Festlegungen für eine ratio
nelle und wirksame Durchführung des Verfahrens tref
fen. Es hat hierbei auch zu prüfen, welche gesellschaft
lichen Kräfte zur Erhöhung der erzieherischen Wirk
samkeit der Strafverfahren und zur Gestaltung des Er
ziehungsprozesses nach der Verurteilung einzubeziehen 
sind.
Verschiedentlich mangelt es an der Einbeziehung solcher 
Personen, die am wirkungsvollsten zur positiven Ver
haltensformung des Jugendlichen beitragen können. Das 
bezieht sich insbesondere auf Bürger aus dem Freizeit
bereich des Jugendlichen. Nur selten werden gesell
schaftliche Kräfte aus dem Wohnbereich des Jugend
lichen, seiner Sportgemeinschaft, Vertreter der FDJ 
oder der GST zu den Verhandlungen hinzugezogen. Ihre 
Kenntnisse über den Jugendlichen und ihre erziehe
rischen Möglichkeiten werden nicht genügend genutzt. 
Dieser Mangel beginnt bereits im Ermittlungsverfah
ren.
In den wenigsten Fällen wirken Vertreter der FDJ- 
Grundorganisation oder anderer gesellschaftlicher Or
ganisationen, denen der Jugendliche angehört, an Kom
plexeinschätzungen mit Dagegen ist es verschiedentlich 
vorgekommen, daß gesellschaftliche Organisationen nach 
dem Strafverfahren noch besondere Erziehungsmaßnah
men gegen den bei ihnen organisierten Jugendlichen ein
leiteten. So wurde z. B. ein Jugendlicher, dessen einzige 
positive Freizeitbetätigung der Judosport weit, wegen 
des von ihm begangenen Diebstahls aus der Sektion aus
geschlossen. Hier hätte in die Hauptverhandlung ein 
Vertreter der Sektion einbezogen werden müssen, um 
mit ihm zu beraten, wie die positiven sportlichen Inter
essen des Jugendlichen am besten für seine Umerziehung 
genutzt werden können.
In den Verfahren, in denen bei einer Verurteilung auf 
Bewährung Jugendkollektive, vor allem Mitglieder voq 
FDJ-Leitungen, einbezogen wurden, haben diese in der 
Verhandlung zumeist überzeugend dargelegt, wie sie 
den künftigen Erziehungsprozeß des Jugendlichen durch 
konkrete Maßnahmen unterstützen werden. Nachkon
trollen ergaben, daß die Kraft dieser Kollektive wesent
lich zur Verbesserung des Verhaltens der jugendlichen 
Täter beigetragen hat.
Eine gute Zusammenarbeit zwischen Kreisgericht und 
FDJ besteht in Danmin. Dort nehmen an Verhandlun
gen in Jugendstrafsachen grundsätzlich Vertreter der 
FDJ-Grundorganisation teil, der der Jugendliche ange
hört. Seit einiger Zeit findet zudem in Vorbereitung 
der gerichtlichen Verhandlung eine Aussprache in der 
Grundorganisation der FDJ statt, in der Festlegungen 
getroffen werden, die die Erziehung des Rechtsverlet
zers unterstützen.
Die Arbeit mit Betreuern ist in den Kreisen noch sehr 
differenziert entwickelt. Große Bemühungen gibt es im

45


